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1. Aus dem Verkehrsgeschehen 
a) Zusammenstoß eines Verschubteiles mit Bezirksgüterzug (Strecke 
Zeltweg—Klagenfurt) 

/ / / 
Bf B. Fl. u. Est. B. Bf St. 

Am 28. Oktober um 11.40 Uhr stieß in der 
H. u. Lst. B. ein vom benachbarten Bf B. kom- 
mender Verschubteil (Tfz + 1 leerer Güter- 
wagen) so heftig an den letzten Wagen eines dort 

zur Aus- und Zuladung haltenden Bezirksgüter- 
zuges an, daß dieser Wagen mit beiden Ach- 
sen entgleiste, auf das Tfz aufritt und den Füh- 
rerstand völlig eindrückte, wobei auch das Tfz 
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mit einer Achse entgleiste. Der Tfzf und der 
am Führerstand befindliche Verschubleiter wur- 
den eingeklemmt und auf der Stelle getötet. Von 
den 2 am hinteren Führerstand befindlichen Ver- 

schiebern wurde einer verletzt. Nach vorläufi- 
ger Ermittlung entstand Sachschaden in Höhe 
von zirka S 1,3 Mio. 

Der erwähnte Bezirksgüterzug war mit 160 
Min. Verspätung im Bf B. eingetroffen und hatte 11 
Wagen abzustellen sowie 4 Wagen einzureihen. 
Nach Durchführung dieser Verschubarbeit und 
Abwicklung zweier Kreuzungen fuhr der Zug 
um 11.35 Uhr mit 190 Min. Verspätung nach der 
H. u. Lst. B. ab, wo 2 Min. Aufenthalt (Aus- 
und Zuladung) vorgeschrieben sind. Der Zug 
hätte dort 4 beladene Wagen abzuholen und 
einen Wagen (vom Bf B.) beizustellen gehabt; 
wegen der großen Verspätung des Bezirksgüter- 
zuges entschloß sich jedoch der Fdl im Bf B. 
im Einvernehmen mit dem örtlichen Verschub- 
leiter, diese Bedienung der H. u. Lst. mit der 
Verschubreserve durchzuführen. Nun aber wur- 
den derart schwerwiegende Fehler gemacht, daß 
es zwangsläufig zu dem Unfall kommen mußte. 
Anstatt das Streckengleis nach dem Nachbarbf 
St. zu sperren und den Bezirksgüterzug sowie die 
Bedienungsfahrt als Sperrfahrt abzufertigen, ließ 
sich der Fdl vom Verschubleiter dazu über 
reden, die Bedienung der H. u. Lst. als Ver- 
schubfahrt über die Verschubhalttafel zu dekla- 
rieren und auch durchzuführen. Vorerst be- 
absichtigte der Fdl, die Verschubfahrt erst nach 
Ausfahrt des Bezirksgüterzuges aus der H. u. Lst. 
zuzulassen. Dann aber ging er auf den verhäng- 

nisvollen Vorschlag des Verschubleiters ein, den 
Verschubteil dem Bezirksgüterzug auf Sicht nach- 
zulassen ! Der Verschubteil fuhr — wie aus dem 
später sichergestellten Geschwindigkeitsmeßstreifen 
ersichtlich — auf der Strecke mit zirka 95 km/h; 
beim Zusammenstoß betrug die Auffahrgeschwin- 
digkeit noch immer 55 km/h ! 

Dem Unfall lagen Verstöße gegen die Be- 
stimmungen der Punkte 558 und 568 sowie 75, 
77 und 97 der DV V 3 zugrunde. 

Besonders wird daran erinnert, daß beim 
Verschub über die Verschubhalttafel das letzte 
Fahrzeug höchstens 100 m von der Einfahr- bzw. 
Ausfahrweiche entfernt sein darf. Hier waren’ es 
über 3 km! 

In einem 3 Tage nach dem Unfall erschie- 
nenen Zeitungsartikel wurde als Unfallursache 
die „Verkettung ungewöhnlicher Umstände“ an- 
gegeben. Hiezu muß festgestellt werden, daß der 
Unfall einzig und allein auf krasse Mißachtung 
der Vorschrift zurückzuführen war. Insbeson- 
dere muß die Handlungsweise des Fdl als grob- 
fahrlässig bezeichnet werden! Der Bedienstete 
wurde sofort vom Dienst abgezogen. Wenn auch 
die Verkehrslage zur Unfallzeit, bedingt durch 
den relativ starken Zugverkehr, vermehrte Ver- 
schubarbeit im Bf B. und Bauarbeiten angespannt 
war, so durfte dies den Fdl niemals zu derart 
schweren Verfehlungen veranlassen. _ Ebenso 
konnte die Nichtbeobachtung der Strecke durch 
die Verschubmannschaft keinesfalls Folge eines 
„Zeitdruckes“ gewesen sein. 

b) Unerlaubte Erteilung des Abfahrauftrages durch den Zugführer 

Zwischen den Bf M. und O. der Strecke 
Schwarzach-St. Veit— Villach wurden am Ereig- 
nistag maschinelle Gleisarbeiten durchgeführt, 
Die Arbeitsrotte war den Fdl der benachbarten. 
Bf als „gefährdete Rotte“ bekanntgegeben worden. 
Der Bf O. hat eine Sicherungsanlage der Bau- 
art 5007 mit 2 Endstellwerken und liegt in 
einem Bogen; die Abfertigung personenbefördern- 
der Züge obliegt im Bf O. dem Fdl. 

Um 11.01 Uhr wollte der Fdl des Bf O. die 
voraussichtliche Durchfahrt eines TEE-Zuges bei 
der Abmeldung auch dem Sicherungsposten der 
„gefährdeten Rotte“ bekanntgeben. Trotz mehrma- 
ligen Rufens meldete sich der Bedienstete, der 
den Anschaltfernsprecher besetzt bielt, nicht, 
weil eine einmalige Störung im Läutewerk auf- 
getreten sein dürfte, deren Ursache allerdings 
nicht mehr ermittelt werden konnte. Der Fdl 
gab vorerst nur die Einfahrt für den Zug frei 
(Ausfahrsignal und Ausfahrvorsignal blieben in der 

Grundstellung) und bemühte sich weiter Verbin- 
dung mit der „gefährdeten Rotte“ zu bekommen. 
Obwohl keine Maßnahmen zur Kennzeichnung 
eines vorzeitigen Anhaltens getroffen worden wa- 
ren, hielt der Tizf den Zug etwa 300 m nach dem 
Aufnahmsgebäude beim Kennzeichen K 108 an. 
Nunmehr entschloß sich der Fdl, die Zugmann- 
schaft gemäß den Bestimmungen der DV V 3 
mit V-Befehl zu verständigen, stellte diesen aus 
und begab sich, nachdem er den blockmäßigen 
Auftrag für die Ausfahrt an den Wärter des 
Stellwerkes 1 abgegeben hatte, zur Befehlsbei- 
gabe und Abfertigung des Zuges auf den Platz. 

Als ein Schaffner des Zuges den Fdl be- 
merkte, ging er diesem entgegen, um den Grund 
des außerplanmäßigen Anhaltens zu erfragen. 
Er wurde vom Sachverhalt sowie über den In- 
halt des schriftlichen Befehles vom Fdl unterrich- 
tet und erhielt den Befehl ausgefolgt. Der Schaff- 
ner bestätigte die Übernahme auf dem Stamm
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des Befehlsblockes, obwohl er dazu nicht be- 
rechtigt war, ging in Richtung Zugspitze und 
wollte dem Zugführer den V-Befehl übergeben. 

Inzwischen hatte der Zgf, der sich bis zu 
diesem Zeitpunkt um den Grund des außerplan- 
mäßigen Anhaltens nicht gekümmert hatte, die 
Freistellung des Ausfahrsignals bemerkt und er- 
teilte dem Tfzf den Abfahrauftrag, wiewohl er da- 
zu nicht befugt gewesen war. Außerdem unter- 
ließ er es, sich von der Abfahrbereitschaft des 
Zuges zu vergewissern. Der Tfzf, der wegen des 
Gleisbogens den auf der Bogenaufsenseite be- 
findlichen Fdl nicht sehen konnte, befolgte den 
Abfahrauftrag und setzte den Zug in Bewegung, 
weil er, wie er in seiner Einvernahme angab, den 
Abfahrauftrag des Zgf als „Übermittlung“ ange- 
sehen haben will, trotzdem der im 1. Wagen be- 
findliche Zgf zum Fdl die gleichen ungünstigen 
Sichtverhältnisse hatte. 

Die vom Fdl und Schaffner gegebenen Halt- 
signale wurden weder vom Tizf noch vom Zgf 
aufgenommen. Der Schaffner sprang auf einen 
Wagen des Zuges auf und ging durch den Zug 
zum Zgf. Trotzdem ihm der Inhalt des V-Be- 
fehles bekannt war, dachte er nicht daran, den 
Zug mittels der Notbremse anzuhalten. 

Da unter diesen Voraussetzungen der Tfzf 
von der „gefährdeten Rotte“ keine Kenntnis ha- 
ben konnte, schaltete der Fdl die Fahrleitung ab, 
wodurch der Zug vom Tfzf noch vor der „gefähr- 
deten Rotte“ angehalten werden konnte. 

Welche Verfehlungen wurden begangen ? 

1. Der Fdl ließ sich die Übernahme des V- 
Befehles von einem Schaffner bestätigen, ob- 
wohl es im Punkt 188 der DV V 3 ausdrück- 
lich heißt: „Befehle sind dem Zugführer 
(Tfzf).... . auszuhändigen.“ Den Empfang be- 
stätigt der Zugführer. Außerdem hätte er 
die Ausfahrt für diesen Zug erst nach er- 
folgter Befehlsbeigabe freigeben dürfen. Im 
gegenständlichen Fall wäre es zweckmäßig 
gewesen, den Zgf während der Einfahrt 
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durch Zuruf von der Befehlsbeigabe zu unter- 
richten. 

2. Dem Zgf muß ganz entschieden vorgewor- 
fen werden, daß er sich um den Grund des 
außerplanmäfßigen Anhaltens in keiner Wei- 
se gekümmert, den Abfahrauftrag in einem 
Bf erteilt hat, der in der Tafel B 15 d nicht 
enthalten ist und außerdem sich vor dem 
Erteilen des Abfahrauftrages nicht verge- 
wissert hat, ob der Zug abfahrbereit war. 
Hier liegen Nichtbeachtung grundlegender 
Bestimmungen der DV V 3 vor, insbesondere 
die der Punkte 9, 284, 285, 286 und 418. Es ist 
daher auch nicht verwunderlich, daß der 
Zgf vom Dienst abgezogen wurde. 

3. Der Schaffner des Zuges hat ebenfalls gegen 
die Bestimmungen des Punktes 188 der DV 
V 3 verstoßen, weil er die Übernahme des 
V-Befehles bestätigt hat, ohne dazu berech- 
tigt gewesen zu sein. Er verabsäumte je- 
doch auch Anhaltemaßnahmen zu treffen, 
nachdem er auf einen Wagen des Zuges auf- 
gesprungen war. 

4. Beim Tfzf liegen insbesondere Verstöße ge- 
gen die Bestimmungen der DV V 3, Pkt. 9, 
284, 285 und 470 sowie DV M 22, Teil A, 
Pkt. 10 f) vor, weil er den den Bestimmun- 
gen der Tafel B 15d entgegenstehenden, 
Abfahrauftrag widerspruchslos befolgt hat. 

Die Bestimmungen des Punktes 495 sa- 
gen eindeutig: „... bemerkt oder vermutet 
die Zugmannschaft, daß dem eigenen oder 
einem ein benachbartes Gleis befahrenden 
Zug Gefahr droht, so ist der eigene bzw. der 
Zug des Nachbargleises anzuhalten und der 
Sachverhalt festzustellen.“ Bei gegenständ- 
lichem Ereignis war offenbar nicht nur die 
„gefährdete Rotte“ in Gefahr, sondern auch 
der Zug, weil bei nicht rechtzeitiger Räumung 
des Streckengleises, Geräte eine Zugentglei- 
sung verursachen hätten können. 

c) Einfahrt eines Güterzuges in besetzten Raumabschnitt 
(Westbahnstrecke) 

  BfR BfH 

Im Bf H. kann eine Ausfahrt auch bei ge- 
blocktem A-Feld für die nächste Zugfahrt vorbe- 
reitend eingestellt (gespeichert) werden; die Frei- 
stellung des Ausfahrsignals erfolgt erst nach Ent- 
blocken des A-Feldes. Der Blockposten H 1 besitzt 
eine Sicherungsanlage der Bauart 5007 mit 3-feldri- 
ger Form; das Blocksignal A ist ein Formsignal. 

Am Ereignistag waren um 13.52 Uhr ein Perso- 
nenzug und um 13.59 Uhr ein Gütereilzug bei ord- 
nungsgemäßer Block- und Signalbedienung vom 
Bf H. ausgefahren. Da ein Güterzug um 13.54 Uhr 
vom Bf R. folgte, stellte der Fdl des Bf H. die 

BIH1 BlIH2——— — —— Bf N 

Einfahrt nach Gleis 1 und legte vorbereitend für 
die Ausfahrt die Fahrstraße aus Gleis 1 in Rich- 
tung Bf N. fest. Dann meldete er den Zug mit 
der voraussichtlichen Abfahrt um 13.59 Uhr ab, 
berichtigte jedoch im gleichen Gespräch seinen Irr- 
tum auf 14.07 Uhr. Diese Abmeldung wurde zwar 
vom Wärter des Bl H 1 zur Kenntnis genommen 
und auch verbucht, jedoch dürfte er sofort dar- 
auf den Hörer aufgelegt und dadurch die Berich- 
tigung auf 14.07 Uhr nicht mehr gehört haben. 
Durch einen auf Gleis 2 vorbeifahrenden Zug zum 
Teil verdeckt, kam der Blockwärter kurz darauf



  

Seite 4 

zur Ansicht, der Gütereilzug sei bereits bei ihm 
vorbeigefahren, hätte aber die Tastensperre nicht 
entblockt; tatsächlich hätte er das Blocksignal we- 
gen der noch ausständigen Rückblockung für den 
Personenzug noch gar nicht auf „Frei“ stellen 
können. 

Der Blockwärter entfernte hierauf die Plombe 
von dem über dem Blockwerk befindlichen Blockre- 
lais für die Isolierschiene Gleis 1, löste die Schraube 
und nahm die Blockabdeckung ab. Das Drücken 
des Relaisfeldes zeigte jedoch vorerst keine Wir- 
kung. Als kurz danach die Rückblockung für den 
Personenzug einlangte, brachte der Bedienstete das 
Blocksignal A kurzfristig in die Freistellung, was 
im Zusammenwirken mit dem gedrückten Relais 
für die Entblockung des Tastensperrfeldes genügte. 
Nach Rückstellung des Bls drückte er die gemein- 
same Taste für A-Feld, TS-Feld und E-Feld nieder 
und gab durch Betätigen der Induktorkurbel eine 
Rückblockung ab, wiewohl der Gütereilzug noch 
immer vor dem Blocksignal A, also im Raumab- 
schnitt zwischen dem Bf H. und BIH 1 stand. 

d) Zwei Verschubzusammenstöße 

Am 3. November um 4.30 Uhr kam es im 
Bf $. (Dion Innsbruck) auf Weiche 18 zum Zu- 
sammenstoß (Flankenfahrt) zweier Verschubteile, 
wobei ein Verschub-Tfz sowie 4 Wagen entgleisten 
und umstürzten. Dabei wurden drei Weichen und 
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Unterdessen war der folgende Güterzug im 
Bf H. eingefahren. Nach Eintreffen der vom Block- 
wärter mittels des verbotenen Eingriffes in die Si- 
cherungsanlagen getätigten Rückblockung gelangte 
das AS des Bf H. in Freistellung, worauf der 
Güterzug in den besetzten Raumabschnitt einfuhr. 
Erst zu diesem Zeitpunkt bemerkte der Block- 
wärter den bei seinem Blocksignal stehenden Gü- 
tereilzug und erteilte dem Zgf die Erlaubnis zur 
Vorbeifahrt am untauglichen Blocksignal A. 

Der Tfzf des nachfolgenden Güterzuges sah 
den vor ihm stehenden Zug noch so rechtzeitig, 
daß er 50 m vor dessen letzten Wagen anhalten 
konnte. 

Dem Ereignis lag demnach ordnungswidrige ° 
Bedienung der Blockeinrichtung durch den Block- 
wärter zugrunde, wodurch die Rückblockung für 
den Gütereilzug abgegeben wurde, obwohl dieser 
noch gar nicht an der zugehörigen Signalzugschluß- 
stelle vorbeigefahren war [DV V 3, Punkte 125, 
216, 229 und 242 der ZSV 28 sowie DV V 50, 
Punkt 18 (2)]. 

ein Ausfahrsignal schwer beschädigt. Sachschaden 
zirka S 650.000 ! 

Ursache: Mangelhafte Verständigung und Ver- 
schubwegbeobachtung. 

 



  

1. Stück 

  

Rn Seite 5 

; Am 4. u um 19.30 Uhr kam es im Sachschaden: Zirka S 300.000. 

Bf S. (Dion Linz) auf Weiche 73 zum Zusammen- ; : u 
u ehskenfahre) "önes setttrollenden Wapet- Ursache: Unterlassene Sicherung des in einem Ge- 

= ; 

gruppe mit einem Verschubteil. Dabei entgleisten MAIS Vorl FI StEBSden W SBenSrnpR, 

9 Wagen, 4 davon stürzten um. 
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Schrankenbediener! 

Es vergeht kein Tag, an dem nicht im Bereich der Österreichischen Bundesbahnen mehrere 

Schranken bei Zugfahrten offen und unbewacht bleiben oder zu spät geschlossen werden! 

Nur allzu häufig kommt es dabei zum Zusammenprall zwischen Schienen- und Straßenfahr- 

zeugen. 

Die Folgen 
für den Straßenbenützer: Tötung oder Verletzung, meist großer Sachschaden; 

für den Schrankenbediener: Abzug vom Wärterdienst, Gerichtsstrafe, Dienststrafe; 

für die Verwaltung: Ersatzleistungen, Rentenzahlungen usw. 

Nur dauernder Vergleich des Zugverkehres mit den Angaben des Fahrplanes für Schrankenposten 

ermöglichen es, die Schranken zur richtigen Zeit zu schließen! 

Bedenkt immer, wieviel für Euch und für andere davon abhängt!     
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2. Zu DV V 3, Punkte 141 und 142: 

(Beitrag von Insp. Lemmerer, GD IIlI/1i) 

Die Bestimmungen der Punkte 141 und 142 
der DV V 3 sind durch eine Reihe Verfügungen 
ergänzt und teilweise abgeändert worden. Die 
wesentlichsten Bestimmungen für Normalspur- 
fahrzeuge, ausgenommen Trieb-, Zwischen-, 

Steuer- und Beiwagen sollen im folgenden nach 
dem derzeitigen Stand zusammengefaßt werden. 

In einem Zug dürfen grundsätzlich nur solche 
Fahrzeuge (Ifz und Wagen) eingereiht werden, 
deren Fahrzeughöchstgeschwindigkeit mindestens 
der Fahrplanhöchstgeschwindigkeit des Zuges ent- 
spricht. Werden Fahrzeuge eingereiht, deren zu- 
lässige Höchstgeschwindigkeit niedriger ist bzw. 
das vorhandene Bremsausmaß die Fahrplanhöchst- 
geschwindigkeit beeinflußt oder sind andere Krite- 
rien vorhanden, dann: ist die ermittelte Geschwin- 
digkeit mittels A-Befehl der Zugmannschaft vor- 
zuschreiben. 

Die Fahrzeughöchstgeschwindigkeit ist die 
mit Rücksiht auf Bauart und Erhaltung 
der Fahrzeuge gestattete größte Geschwindigkeit. 
Erst die Überprüfung beider Kriterien zusam- 
men ergeben eine sichere Einstufung der Fahr- 
zeughöchstgeschwindigkeit ! 

1. Höchstgeschwindigkeit auf Grund der Bau- 
art 

1.1 Triebfahrzeuge 
Die Höchstgeschwindigkeit der Tfz ist 
in der Tafel A 5 des Allgemeinen An- 
hanges zur Signal- und zur Verkehrs- 
vorschrift festgelegt und an den Führer- 
ständen der Tfz angeschrieben. 

  
1.2 Vierachsige Personen-, Gepäck- und 

Postwagen 

Die Höchstgeschwindigkeit ist an den 
Wagen angeschrieben: 

An Wagen für den internationalen Ver- 
kehr links neben dem Zeichen RIC im 
Raster, 2. B.; | 

140 | Ric — 
— | 

An Inlandswagen, vor allem an Post- 
wagen, umrahmt am Langträger oder 
an der Wagenseitenwand (Eignungszei- 
chen), 2. B.: 

420 km/h 

  

        

  

      

1010.01, 
1010.02 | 130 ra A |150 106,0 

Vierachsige Inlandswagen, die auf 
Grund einer Vereinbarung (Konvention) 
unter bestimmten Voraussetzungen im 
Verkehr mit einzelnen Verwaltungen 
eingesetzt werden dürfen, tragen eine 
Konventionsanschrift. 

Die Fahrzeughöchstgeschwindigkeit ist 
bei dieser Anschrift ähnlich wie beim 
RIC — Raster ganz links angeschrie- 
ben... Be: 

  

  

  40] ><       

  
Trägt ausnahmsweise ein Drehgesteli- 
wagen keine Anschrift der Höchstge- 
schwindigkeit, oder kann die Anschrift 
nicht mit Sicherheit abgelesen werden, 
so darf dieser Wagen nur bis höchstens 
120 km/h verkehren. 

1.3 Zweiachsige Personen-, Gepäck- und 
Postwagen 

Die Höchstgeschwindigkeit ist bei die- 
sen Wagen umrahmt am Langträger 

106,0 | S 140 |261)] 1) jeDreh- 
P100 gestell 
G 58 

oder an der Wagenseitenwand ange- 
schrieben. (Eignungszeichen) z. B.: 

Eine Besonderheit bilden Güterzugge- 
päckwagen mit dem Gattungszeichen 
Dgs, hier gilt der Kennbuchstabe -s als 
Eignungszeichen für eine Höchstge- 
schwindigkeit von 100 km/h. 

Tragen zweiachsige Personen-, Gepäck- 
und Postwagen keine Anschrift der 
Höchstgeschwindigkeit, oder kann die 
Anschrift nicht mit Sicherheit abgelesen 
werden, so dürfen diese Wagen nur bis 
höchstens 80 km/h verkehren.
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1.4 Güterwagen 

Die Höchstgeschwindigkeit kann aus 
dem Lastgrenzenraster abgelesen wer- 
den. Es bedeuten: 

bis 100 km/h 
  

  

      

      

A I84A IB2]l © 

42.0: 470t|500t|580t 
((S ]reaı[irot| _Soot     

_ nn 

bis 120 km/h 

nen Den 

SS 

  

Einzelne, für 100 km/h geeignete Güter- 
wagen tragen außer dem Lastgrenzen- 
raster noch einen Vereinbarungsraster. 

Z. B.: Gattung Uacs 

  

Bas, DR, MAY, 6 
| Su8,8s 

565t 
  

A0D kmin         
Dieses Zeichen bedeutet, daß der Wagen 
auf Strecken der Klasse C der im Raster 
mit ihren Kurzzeichen angegebenen Ver- 
waltungen bis zu der im Raster angege- 
benen Lastgrenze beladen werden und da- 
bei noch mit 100 km/h verkehren darf. 
(Die Ausnützung dieser Lastgrenze ergibt 
eine höhere Achslast als 18 t.) 
Können bei einem Güterwagen die Zei- 
chen $ oder $S nicht mit Sicherheit er- 
kannt werden, so ist die Höchstgeschwin- 
digkeit aus den Gattungszeichen feststell- 
bar. Es bedeuten: 
Der Kennbuchstabe -s (z. B.: Rs) bis 

100 km/h, 

der Kennbuchstabe -ss (z. B.: Gabss) bis 
120 km/h. 

Güterwagen ohne Zeichen $ oder SS und 
ohne Kennbuchstaben -s oder -ss im Gat- 
tungszeichen dürfen bis zu 80 km/h ver- 
kehren, wenn nicht im folgenden eine Be- 
schränkung auf höchstens 60 km/h aus- 
drücklich bestimmt ist ! 

Diese Beschränkung gilt für: 
Wagen mit der Anschrift 60 km/h 

Wagen mit Hartgußrädern 

Wagen mit einem Achsstand von weniger 
als 3,5 m 

Der Achsstand ist am Langträger ange- 
schrieben, z. B.: 

— > 5,50 m gen 

Wagen mit einem Achsstand im Drehge- 
stell von weniger als 1,5 m 
Beladene Erzwagen, Talbot-Schotterwa- 
gen und Kesselwagen mit einem Dreh- 
zapfenabstand von weniger als 6,5 m 

An Drehgestellen ist der Drehzapfen- 
abstand am Langträger angeschrieben, 
z.B. 

—> 14,60 m de 
Eine ähnliche Anschrift auf oder über _ 

dem Drehgestell bedeutet den Achsstand 
im Drehgestell. 

Wagen mit einem Eigengewicht von weni- 
ger als 7 t, 
Güterwagen, die mit Reisenden besetzt 
sind. 

2. Höchstgeschwindigkeit auf Grund der Erhal- 
tung 

2:1 

2.2 

Triebfahrzeuge 
Auf Grund eines Mangels bzw. aufgetre- 
tenen Gebrechens wird die Triebfahrzeug- 
höchstgeschwindigkeit vom Maschinen- 
dienst herabgesetzt. 

Reisezugwagen 

Der Tag der letzten, durchgeführten Re- 
vision ist an den Wagenlängsseiten ange- 
schrieben. Die Anschrift ist in zwei For- 
men möglich, z. B.: 

REV jOL] 45.40.M 
  

          
  

REV 

Mi 

11.10.72 

  

        

Die OBB sowie einige andere Verwaltun- 
gen geben auch den Tag der nächstfälli- 
gen Revision an, z. B.: 

  

REVIFI 3I % 

NR. 1 8 
70 

73 
      

        
Wie lange der Tag der letzten Revision 
höchstens zurückliegen darf, hängt von 
der angeschriebenen Höchstgeschwindig- 
keit ab. Es gelten folgende Fristen für 
eigene Wagen, 

fremde Wagen mit dem Zeichen RIC,
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2.3 

Wagen mit dem Konventionszeichen, 
wenn sie für im Zugbildeplan vorgese- 
hene Wagenläufe, auch Wagenläufe „n. 
B.“, verwendet werden: 

bis 80 km/h 36 Monate 

bis 100 km/h 24 Monate 

bis 120 km/h 18 Monate 

über 120 km/h 12 Monate; 

für 

Wagen mit dem Konventionszeichen, 
wenn sie in Sonderzügen, im zweiten Teil 
doppelt geführter Züge sowie für Wagen- 
läufe, die im Zugbildeplan nicht vorge- 
sehen sind, verwendet werden: 

bis 120 km/h 24 Monate 

über 120 km/h 18 Monate. 

Güterwagen 

Der Tag der letzten, durchgeführten Re- 
vision ist, ähnlich wie an Reisezugwagen, 
an beiden Wagenlängsseiten angeschrieben. 
ZuBe 

  

3 | REV | Fk | 17 1 10 | 70 
        

        
  

    

  

NR 17 | 10 | 73 

2 | REV 

OL 

12. 6. 71       

Wie lange die letzte Revision höchstens 
zurückliegen darf, wird durch eine, dem 
Zeichen REV vorangestellte Ziffer, ausge- 
drückt. Es bedeuten dabei die Ziffern: 

1 1. lahr; 

2 2 Jahre, 

3 3 Jahre, 

4 4 Jahre, 

5 5 Jahre. 

Bis zum 31. Dezember 1974 werden noch 
Güterwagen ohne Ziffer vor dem Zei- 
chen REV anzutreffen sein. Der Tag der 
letzten, durchgeführten Revision darf 
dann höchstens zurückliegen: 

bei SS Wagen 
bei anderen Wagen 

1 Jahr, 

3. Jahre. 

Güterwagen mit 3, 4 oder 5 jähriger Re- 
visionsfrist können drei Monate nach Ab- 
lauf ihrer Revisionsfrist ohne Einschrän- 
kungen weiterverwendet werden. Diese 
Wagen können, müssen aber nicht eine 
zusätzliche Anschrift: „+ 3 M“ tragen. 
Zu Bi 

  

          

      
  

    
  

a A... 

SIREVIFRk| 3142.169 1+93M 

NR. 3.142] 72 

4 REV 

Mi 

10. 10. 68 | +3M         

Für bestimmte Wagengattungen der OBB 
gelten besonders festgelegte Revisions- 
fristen, so z. B.: 

Erzwagen der Typennr. 6767 2 Jahre 
andere 4-achsige Erzwagen 1!/2 Jahre 
Kühlwagen 2: Jahre 
Milchtankwagen 2. Jahre 
Bahndienstwagen sind bezüglich der Re- 
visionsfristen in der Regel Güterwagen 
gleichzuhalten; Meßwagen, Unterrichts- 
und Heizwagen gelten jedoch als Reise- 
zugwagen. 

2.4 Wagen mit abgelaufener Revisionsfrist 

Wagen, deren Revisionsfrist abgelaufen 
ist, sind an die Erhaltungswerkstätte zu 
senden. Sie dürfen daher: 

e Bis drei Monate nach Ablauf der 
gegebenenfalls verlängerten Revisions- 
frist mit der vollen Fahrzeughöchst- 
geschwindigkeit, 

e später nur mehr mit höchstens 60 
km/h verkehren. 

Bezettelt ein Wagenmeister den Wagen 
mit einem blauen Gebrechenzettel (Mu- 
ster K), so trägt er die noch zulässige 
Fahrzeughöchstgeschwindigkeit in den 
Gebrechenzettel ein. 

3. Fahrzeuge, die der Fahrplanhöchstgeschwin- 
digkeit des Zuges nicht entsprechen 

Müssen einem Zug in Ausnahmefällen Fahr- 
zeuge beigegeben werden, deren Fahrzeug- 
höchstgeschwindigkeit unter der Fahrplan- 
höchstgeschwindigkeit des Zuges liegt, so 
muß die Fahrplanhöchstgeschwindigkeit mit 
Allgemeinem Befehl herabgesetzt werden. 

Liegt die Ursache für die Herabsetzung der 
Fahrplanhöchstgeschwindigkeit ausschließlich 
bei einem Triebfahrzeug, so kann die Vor- 
schreibung mit Allgemeinem Befehl dann 
entfallen, wenn sich nur ein Triebfahrzeug 
beim Zug befindet. Befinden sich beim Zug 
mehrere Triebfahrzeuge, muß die noch zu- 
lässige Geschwindigkeit auch dann mit All- 
gemeinem Befehl vorgeschrieben werden, 
wenn die Ursache für die Herabsetzung aus- 
schließlich bei einem oder mehreren Trieb- 
fahrzeugen liegt.



  

Es dürfen eingestellt werden: in Züge mit einer Fahrplanhöchstgeschwindigkeit 
  

bis 140 km/h bis 120 km/h bis 100 km/h bis 80 km/h bis 60 km/h 
  

x
e
w
A
 

O
P
 

A
l
ı
y
a
s
u
y
 

4 achsige 
Reisezugwagen 

  

[140 |RIC | | [120 | RıC | | 
  

  

"mPBJa ] 

| 120 km/h | 

120 ><] = 

[140 km/h] 
  

2 achsige 
Reisezugwagen 

[100 kmh] 
-s, bei Dgs 

  

Güterwagen 5 

    

Wagen ohne 
angeschriebene 

V max 

XXX Alle anderen Dreh- 
gestell-Reisezug- 
wagen 

Güterwagen mit 
Kennbuchstaben -ss 
im Gattungszeichen 

Güterwagen mit 
Kennbuchstaben -s 
im Gattungszeichen 

Alle Wagen ohne 
vorgeschriebene 
Vmax, für die nicht 
60 km/h vorge- 
schrieben sind!     

W 

1. EZ Kal] 
2. Wagen mit Hart- 

gußrädern 

3. Wagen mit Achs- 
stand < 3,5 m 

4. Wagen mit Achs- 
stand im Drehge- 
stell < 1,5 m 

5. Wagen mit Dreh- 
zapfenabstand 
< 6,5 m (nur be- 
ladene Erz-, Tal- 
bot-, Kesselwagen) 

6. Wagen mit Eigen- 
gewicht <7t 

7. Güterwagen mit 
Reisenden besetzt 

  

4S11J-AY4 

N Reisezugwagen ”) 12 Monate 2) 18 Monate 24 Monate   36 Monate 

  

Güterwagen 3) 1 oder 2 Jahre je nach 
REV-Anschrift   *#) 3, 4 oder 5 Jahre je nach REV-Anschrift 

      
1) auch 150, 160, 180, 200 

    
2) Wagen mit Konventionszeichen in Sonderzügen, Doppelführungen und Läufen, die im Zugbildeplan nicht vorgesehen sind, bis 140 km/h —- 18 Monate, 

bis 120 km/h —>- 24 Monate 
3) SS-Wagen ohne Ziffer vor dem Zeichen REV 1 Jahr 
4) Wagen ohne Ziffer vor dem Zeichen REF 3 Jahre 

x 

      

1. 
Stück 
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3. Säureeinsatz im Bf Göllersdorf — Aus der Sicht der Feuerwehr 

(Fortsetzung und Schluß) 

Erfahrungen beim Einsatz der auslaufenden Schwe- 
felsäure (H3SO:) aus einem Kesselwaggon 

Nach den Regeln für den Einsatz bei gefähr- 
lichen Flüssigkeiten hat sich folgendes ergeben: 

1. Abdichten: Wurde versucht und brachte einen 
Teilerfolg. Weiteres Abdichten war mit zu 
hohem Risiko verbunden. Der Ausfluß der 
Säure konnte verringert werden. Das Nach- 
ziehen der Dichtung hatte die Voraussetzung 
für das Abblasen der Ladung mit Preßluft 
geschaffen. 

2. Auffangen: War aus Ermangelung geeigneter 
Auffanggefäße nicht möglich. 

3. Eindämmen: War nicht möglich, da die aus- 
fließende Säure sofort im Schotterbett des 
Bahnkörpers versickerte. 

4. Verringerung der schädigenden Wirkung des 
auslaufenden Gutes: Auf Grund der Auskunft 
des Chemikers wurde die auslaufende Säure 
mit Lauge neutralisiert. Zur Erhöhung der 
Wirksamkeit wurde der Kalk direkt aus Pa- 
piersäcken in Schichten über den Auslaufbe- 
reich gestreut und mit Sprühstrahl benetzt. 
Die Arbeiten wurden von einem Trupp in 
Schutzanzügen mit schwerem Atemschutz 
durchgeführt. Die Rohrführer waren in siche- 
rer Entfernung in Stellung und mit Filterge- 
räten ausgerüstet. 

5. Umpumpen: Ein Umpumpen mit Umfüll- 
pumpe scheiterte zunächst am Fehlen einer 
säurebeständigen Umfüllpumpe, der Auffang- 
behälter sowie an der Bauart des Kesselwag- 
gons, der nur mittels Preßluft zu entladen 
war. Daher erfolgte die Anforderung eines 
Säuretransporters mit Kompressor und Um- 
füllarmaturen. 

Körperschutz 

Die beim Einsatz verwendeten gasdichten 
Strahlenschutzanzüge waren für den Einsatz be- 
dingt geeignet. Das Arbeiten in diesen Anzügen 
war schwierig, weil diese durch die Ausatemluft 
unter Überdruck gehalten werden, um das Ein- 
dringen giftiger Gase zu verhindern. Der Träger 
war in seiner Bewegungsfreiheit gehemmt. Als Vor- 
teil ist zu werten, daß das Material voll säurefest 
ist und auch der konzentriertenSchwefelsäure stand- 
gehalten hat. Als Nachteil ist in diesem speziellen 
Fall zu werten, daß die Preßluftatmer über dem 
Anzug getragen werden. Dies führte zu einer Be- 
schädigung der Preßluftatmer, obwohl die Funk- 
tion der Geräte über den ganzen Einsatz gewähr- 
leistet war. (Verätzungen der Tragegurten und 
Verätzungen der Acrylglasabdeckungen der Fini- 
meter; an den Atemschläuchen aus Gummi konn- 
ten kleine Verätzungen festgestellt werden; an den 

Lungenautomaten entstanden keine sichtbaren 
Schäden.) Die vorhandenen Schutzmasken waren 
mit Acrylglasscheiben ausgestattet, die von der 
Säure angegriffen wurden und Sichtbehinderungen 
zur Folge hatten. Die Gummistiefel wurden von 
der Säure nicht angegriffen und haben sich gut be- 
währt. 

Auch die schweren, ellenbogenlangen Gummi- 
handschuhe waren sehr gut, und die leichten Atem- 
schutzgeräte der Rohrführer, die in größerer Ent- 
fernung von der Austrittstelle in Stellung waren, 
waren befriedigend. Es kam zu keinerlei Durch- 
brüchen von Gas. . 

Nachrichtenverbindungen 

Die Nachrichtenvermittlung über Funk hat 
zum Einsatzerfolg entscheidend beigetragen. Insbe- 
sondere die Information aus dem „Handbuch der 
gefährlichen Güter“ und die Auskunft des Chemi- 
kers waren für alle Beteiligten leicht verständlich. 
Ohne Funk wären diese wichtigen Informationen 
nicht so schnell zur Verfügung gestanden. 

Atemschutzsammelstelle 

Um einen Überblick über die eingesetzten 
Atemschutzgeräte zu erhalten und jederzeit über 
ausreichende Mengen an gefüllten Preßluftflaschen 
zu verfügen, wurde eine Atemschutzstelle außer- 
halb des Wirkungsbereiches der Schadensstelle 
(Windrichtung) eingerichtet. Die Atemschutzstelle 
wurde nach Eintreffen des Versorgungsfahrzeuges 
Last 201/30 der Landesfeuerwehrschule voll wirk- 
sam und hat sich ausgezeichnet bewährt. 

Abtransport von Staubkalk zur Schadenstelle 

Der Staubkalk konnte von Männern der 
Feuerwehr Göllersdorf und der FF Hollabrunn aus 
dem am Bahnhofsgelände liegenden Lagerhaus in 
kürzester Zeit herangeschafft werden. 

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen 

Aus Mangel an Säureschutzbekleidung wurden 
Strahlenschutzanzüge eingesetzt, die heute kaum 
mehr im Strahlenschutzdienst Verwendung finden. 
Diese ‘waren für diesen Zweck nur bedingt ge- 
eignet. Um bei einer eventuellen Einwirkung von 
Säure auf die Haut rasch abspülen zu können und 
zum sicheren Ablegen des Schutzanzuges wurde un- 
mittelbar an der Austrittstelle ein Strahlrohr be- 
reitgestellt. Durch diese Maßnahmen wurden die 
Voraussetzungen geschaffen, Verätzungen bei den 
eingesetzten Männern zu verhindern. Zum Schutz 
gegen die beim Neutralisieren entstehenden Dämp- 
fe und Schwaden wurde das Bahnhofsgelände be- 
sonders in Windrichtung abgesichert.
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Sanitätsdienst 

Um bei möglichen Verätzungen rasch und 
wirksam Hilfe leisten zu können wurde der Sani- 
täts-Dienst des niederösterreichischen Landesfeuer- 
wehrkommandos eingesetzt. Diese Maßnahme hat 
sich sicherlich als wirksam erwiesen, obwohl keine 
ernsten Verätzungen aufgetreten sind. 

Folgerungen 

Obwohl die niederösterreichischen Feuerweh- 
ren nicht besonders für einen Säureeinsatz ausge- 
rüstet und ausgebildet sind, hat sich gezeigt, daß 
ein Einsatzerfolg ohne wesentliche Pannen erzielt 
werden konnte. In diesem Zusammenhang müssen 
Gerüchte, die von schweren Verätzungen berich- 
ten, zurückgewiesen werden. Obwohl kleinere Un- 
dichtheiten an den Schutzanzügen aufgetreten sind, 
konnten Verätzungen durch die getroffenen Si- 
cherheitsmaßnahmen vollständig vermieden wer- 
den. 

Es wird in Zukunft erforderlich sein, eine ent- 
sprechende Ausrüstung für die Bekämpfung von 

4. Etwas für jeden 

Transport von EDV-Datenträgern; hier: Ergänzung 
des Punktes 16 der DV A 11 

(aus DA. Z. 32.227-2-72) 

„Im Hinblick auf die zunehmende Bedeu- 
tung der elektronischen Datenverarbeitung in 
der Wirtschaft und auf Grund der Tatsache, daß 
der rasche Transport von Datenträgern (Loch- 
karten) zu einem sehr wesentlichen Teil die 
Effektivität der elektronischen Datenverarbeitung 

Zwischenfällen mit gefährlichen Stoffen, soweit sie 
über den Einsatz von Mineralölen hinausreichen, 
anzuschaffen. 

Als weitere Ausbaustufe wäre zu prüfen, ob 
die Entwicklung eines Sonderfahrzeuges für Atem- 
schutz, Säureschutz, Strahlenschutz eine Lösung für 
zukünftige Fälle darstellt. In diesem speziellen Fall 
wäre zur Prüfung der Wirksamkeit der Neutrali- 
sation das Vorhandensein von Indikatorpapier 
(pH-Papier) oder flüssigen Indikatoren von Be- 
deutung gewesen. Die Anschaffung solcher Hilfs- 
mittel verursacht kaum Kosten. Eine Bestückung 
von bestimmten Einsatzfahrzeugen mit diesen 
Hilfsmitteln wäre als Sofortmaßnahme zu über- 
legen. 

Die Erstellung eines Alarmplanes von Chemi- 
kern, die in der Lage sind, den jeweiligen Einsatz- 
leiter fachlich zu beraten, zählt ebenfalls zu den 
Sofortmaßnahmen, dessen Realisierung geprüft 
werden soll. 

‚ Der Einsatz ist ohne Verletzungen und we- 
sentliche Schwierigkeiten abgelaufen. 

beeinflußt, werden mit Wirksamkeit vom 1. De- 
zember 1972 außer Filmen, lebenden Kücken, 
Tiersamen, Medikamenten und Blutkonserven 
auch ‚EDV-Datenträger (Lochkarten)‘ bei den 
in den Fahrplanbehelfen mit ‚V“ gekennzeich- 
neten Zügen zur Beförderung als Exprefßgut zu- 
gelassen. 

In der DV A 11 ist bei Punkt 16 ein entspre- 
chender Vermerk anzubringen. Die Berichtigung 
erfolgt im nächsten Berichtigungsblatt.“ 
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Entdeckung eines Radbruches 

  
Die BBDion Innsbruck schrieb uns folgen- 

des: 

„Am 2. November 1972 um 9.20 Uhr ent- 
deckte der zur Zeit als Mithilfe im Wagendienst 
(Bezettler) eingesetzte BG II, Günter Schwärz-. 
ler, während der Beistellung des mit Zug G 59 
im Bf Dornbirn in der 7. Stunde angekomme- 
nen Wagens 21 81 0712703-5, beladen mit Heiz- 
öl schwer, von Groß Schwechat nach Dornbirn, 

1. Stück 

den Bruch eines Rades. Schwärzler, der mit 
Bezettelungsarbeiten beschäftigt war, hörte wäh-. 
rend der Verschubbewegung ein ihm fremdes 
Geräusch und bemerkte schließlich, als er nach 

dessen Ursache forschte, einen zirka 50 cm 
langen radialen Riß in einem Radkörper des 
o. a. Wagens. Dieser mußte nach der Entladung 
durch die Empfangsfirma aufgebockt und mit 
einem eigenen Tfz mit einer Höchstgeschwindig- 
keit von 15 km/h in die Werkstätte Feldkirch 
gebracht werden. 

Da außer Zweifel steht, daß Schwärzler 
durch seine besondere Aufmerksamkeit die ÖBB 
vor hohem Sachschaden (eminente Entgleisungs- 
gefahr bei Wiedereinstellung des Wagens mit an-. 
gebrochenem Rad in einen Zugverband) bewahrt 
hat, wurde Antrag auf Gewährung einer geld- 
lichen Belohnung gestellt. 

  

  

Eisenbokuee 

  
Haltet auf den Bahnanlagen Ordnung! 

Achtet, daß kein Material liegen bleibt! 

Sammelt liegengebliebenes Material ein! 

Ihr helft dadurch den Bundesbahnen sparen! 

Ihr vermindert die Unfallsgefahr!    
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Handbuch der gefährlichen Güter 

In dem im Verkehrs-Unterrichtsblatt 12. Stk. 
aus 1972 begonnenen Artikel „Säureeinsatz im Bf 
Göllersdorf — Aus der Sicht der Feuerwehr“, der 
im vorliegenden Blatt fortgesetzt und abgeschlos- 
sen wurde, ist u. a. auch das „Handbuch der 
gefährlichen Güter“ zitiert. Ein solches liegt bei 
den ÖBB bei der GD, Abt. III/1 auf, in das von 
ZVÜ-Beamten jederzeit Einsicht genommen wer- 
den kann. 

  
Das Buch wurde auf Initiative der Wasser- 

schutzpolizeidirektion Baden-Würtemberg mit 
Unterstützung von Fachleuten der Feuerwehr, 
der chemischen Industrie und der Universität 
Heidelberg geschaffen und in einer Loseblatt- 
sammlung zusammengefaßt. Es soll allgemein 
verständlich und in gedrängter Kürze über mög- 
liche Gefahren und die dagegen zu ergreifenden 
Schutz-, Hilfs- und Bekämpfungsmaßnahmen Aus- 
kunft geben. Das Handbuch ist so angelegt, dat 
es vor allem den bei Unfällen und Katastrophen 
zuständigen Stellen, also insbesondere der Poli- 
zei und Feuerwehr, aber auch dem Unfallarzt, 
eine Hilfe für rasche und richtige Entscheidungen 
sein kann. 

Der Gefahrendiamant 

— ein System zur Sofortbeurteilung der Gefahren 
nach Unfällen mit gefährlichen Gütern. — Nach 
einem "Unfall oder einem Brand, der eine Frei- 
setzung von gefährlichen Gütern oder eine star- 
ke Hitzeeinwirkung zur Folge hat, stellt sich 
zwangsläufig für alle Einsatzkräfte sofort 
die Frage der zweckmäßigsten Einsatz- 
mafßnahmen und der Sicherheit der eingesetzten 

    

er nad. ı . nd is u tz Besondere Anweisungen "natmen oe 

Leares Feld: 
Wasser als Löschmittel zulässig. 

WW: Kein Wasser zum Löschen 
verwenden. 

“ Y = Bei Freiwerden des Stofles 
I. Gefahr “ tadinaktiven Strahlung. 

    
Bekänphlnge Rettungs- und Sicherungskräfte 
einschließlich der Gefahren für die im Gefahren- 
bereich befindliche Bevölkerung und die Folgen 
für die öffentliche Sicherheit. Die erforderlichen 
Maßnahmen lassen sich jedoch nur beurteilen), 
wenn die von den Stoffen ausgehenden Gefahren 
bekannt sind. 

Die Merkblätter selbst enthalten: 

  

Formel CICH LEN 
ee 
  

Stollname : 

Deulsch — Englisch 
Adam  Adiponiinie 

ö Adipy! diniteiie 

Technische Daten 
Siedepunkt 

& Bemearuch 0 Tor cum) 
: ea . 

‚Gefahren 
. Kt. Ita Rn 301 ZI, 

RID (Bundesbahn): Kl. lila Rn ne Zn. 

Verhalten bei Freiwerden und Wormissnen ni u 
a tn ern ; bilden sich 

ai 

  

Men als Ge  
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Allgemeines 

Chemische Formel 

Stoffnamen und Synonyme 

Der Gefahrendiamant 

Technische Daten und Feuerbekämpfungsda- 
ten 

Transportvorschriften und Gefahrenklassen 

Erscheinungsbild 

r
e
 

m
 

5. Kundendienst 

In den vergangenen Wochen ist der GD eine 
Vielzahl von Schreiben über kundenfreundliches 
Verhalten unserer Bediensteten zugeleitet wor- 
den. Aber auch Presse und Rundfunk haben den 
„Dienst am Kunden“ unserer Bediensteten an- 
erkannt. Wir schen darin erneut einen Beweis 
dafür, daß unsere ständigen Bemühungen um den 
Kundendienst nicht ohne Erfolg geblieben sind. 

Bravo, OBB-Kundendienst! 

Am 28 Oktober 1972 fuhr der Schüler 
Klaus Loderbauer (13) aus Gmunden mit 
einem Eilzug von Linz nach Lambach, wo er 
in den Zug nach Gmunden-Seebahnhof um- 
steigen wollte. Am Bahnsteig vermißte der 
Schüler zu seinem Entsetzen die Geldbörse, 
Er mußte sie im bereits abgefahrenen Eilzug 
verloren haben. Um 13 Uhr meldete der 
Schüler am Bahnhof Lambach dem Schaffner 
des nach Gmunden fahrenden Personenzuges 
sein Malheur. Am Seebahnhof ließ man dem 
Schüler eine Verlustanzeige unterschreiben. 
Ohne sein Wissen hatten die Beamten der 
OBB von Lambach aus bereits eine „Telefon- 
fahndung“ nach der Geldbörse, in welcer 
sih ein Linzer Straßenbahnausweis, die 
Fahrkarte und ein Geldbetrag befanden, ein- 
geleitet. Um 16.30 Uhr klingelte im Eltern- 
haus des Schülers bereits das Telefon mit 
der Mitteilung, daß die Geldbörse am See- 
bahnhof abgeholt werden könne. Das ist 
prompter Kundendienst! 

Generaldirektion der ÖBB 
Wien 

8. Verhalten bei Freiwerden und Vermischen 
mit Luft 

9. Verhalten bei Freiwerden und Vermischen 
mit Wasser 

10. Gesundheitsgefährdung 

11. Bemerkungen 

12. Gewässerverunreinigung 

13. Hinweise für den Arzt 

Wir sind vielmehr der Ansicht, daß es vielen ' 
Bediensteten sogar Freude bereitet, unseren 
Bahnbenützern nicht nur die Reise selbst, sondern 
auch den bloßen Kontakt mit den ÖBB so ange- 
nehm wie möglich zu gestalten. Nachstehende 
Pressemeldungen, Auszüge aus Zeitschriften und 
ein Schreiben des ORF mögen zum Beweis die- 
nen: 

Beispielhafter Kundendienst 
der Deutschen Bundesbahn 

Im Namen aller Teilnehmer an der Ru- 
mänienfahrt möchte ich allen Beteiligten 
der _deutschen und _ österreichischen: Bun- 
‚gesbahn besonderes Lob fur vorbildlichen 
Kundendienst aussprechen. Auf der Rückrei- 
se von Rumänien war der Anschlußzug, der 
uns von Wien über Innsbruck nach Bregenz 
bringen sollte infolge Verspätung des 
Orientexpresses bereits abgefahren. 

Der Aufsichtsbeamte beim Bahnhof Wien- 
West übernahm auf Bitte unseres Reise- 
leiters, Helmut Förster, die Benachrichtigung 
des Bahnhofes Friedrichshafen. Wir fahren 
nicht über Bregenz weiter, sondern im glei- 
chen Zug bis Ulm. Durch Lautsprecher wur- 
den wir bereits in Salzburg informiert, daß 
unsere Gruppe - mangels Zugverbindung - 
von Ulm aus mit einem Sonderbus der 
Bundesbahn abgeholt wird. Alles klappte 
vorzüglich: Bei Ankunft in Ulm wieder 

Lautsprecheransage, daß der Bus bereitge- 

stellt ist. 
So kamen wir kurz nach Mitternacht 

wohlbehalten in Friedrichshafen an. _Wäre 
der Kundendienst der Bundesbahn __nicht 
so gut gewesen, hätten wir unsere Heimat- 
stadt erst am anderen Morgen erreicht. 

Babette Hörger, Höriweg 

zur gefl Kenntnis übersandt. Wir bedanken uns für die vorbildliche Be- 

treuung unserer Reisegruppe, nachdem der Anschluß nicht abgewartet werden 

konnte. - glei chzeitie dürfen wir danken für die gube Bedi, enung bei unseren 
  

Eruppenzeisen in Sonderwagen, die wir von Ihren Bahnhöfen Bregenz und Inns- 

bzuck erfahren durften. Wir freuen uns darüber. Durch diese wirklich lobens- 

werte Zusammenarbeit kann die Kundschaft prince Kbammien. 

Mit freundlichen Grüßen vom Bodensee Bahnhof Friedrichshafen Fecter- 
Fahrkartenausgabe Stadtbahnhof (Vetter) 

Dastrııf- IN7541) A2 285 

\
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Man schrieb uns: 

Nicht 
einmal ein 
Trinkgeld 

IN AMSTETTEN war eine ältere 
Dame in den Zug Richtung Salz- 
burg gestiegen. Der Koffer, den 
sie bei sich hatte, der war ziem- 
lich voluminös, der Zug aber war 
gut ausgenützt. Als der Schaffner 
kam, da stellte sich heraus, daß 
die Dame in einem falschen 
Waggon saß. Sie wollte von Salz- 
burg weiter in Richtung Mün- 
chen, um dort Verwandte zu be- 
suchen, die Waggons nach 
Deutschland aber befanden sich 
am anderen Zugende... 

Der Schaffner - und um ihn 
dreht sich diese heutige Feiertags- 
geschichte — sagte der aufgereg- 
ten Reisenden zunächst, sie solle 
sich nur beruhigen. Er werde sie, 
sobald er einen Platz im richtigen 
Waggon gefunden hätte, schon 

holen. 

IN KÄRNTEN hatte eine Wiene- 
rin Ihren Urlaub verbracht und 
einen Tag vor Ihrer Heimreise In 
Ossiach einen Koffer auf der Bahn 
aufgegeben. 

Als die Dame - sie ist Pensio- 
nistin -— auf dem Wiener Süd- 
bahnhof ankam und ihren Koffer 
auslösen wollte, da war der nicht 
da 

Unterwegs verschwunden. 

Recht verzweifelt begab sich 
die Reisende in die Ermittlungs- 
kanzlei, wo der Beamte versprach, 
sich um den Koffer zu kümmern. 

  

Koffer auf 
Irrfahrt 
  

‚Fahren Sie nur nach Hause, wir 
finden ihn bestimmt.“ 

Recht verzagt nahm die Pen- 
sionistin die Straßenbahn nach 
Hernals, wo sie noch am selben 
Tag in der Nähe ihrer Wohnung 
einkaufen ging. Als sie aus einem 
Geschäft auf die Straße trat, rief 
jemand ihren Namen. 

„Sehr geehrter Herr Präsident ! 

Ich komme soeben von einem längeren Ur- 
laub aus Grein a. d. Donau zurück und es ist mir 
ein herzliches Anliegen, Ihnen davon Kenntnis zu 

Tatsächlich, nach ein paar Mi- 
nuten war er wieder da. Einen 
der im Abiteil sitzenden Herren 
bat er, ein Auge auf den Koffer 
der Dame zu haben. „Wir kom- 
men mit dem Riesending ja nicht 
durch den ganzen Zug.“ Behut- 
sam geleitete er die Reisende 
dann zu ihrem neuen Platz. 

Als der Zug dann in Linz ein- 
fuhr, konnte man einen Schaffner 
sehen, der aus einem Waggon am 
Ende des Zuges einen Koffer hob 
und die ganze Waggonreihe ent- 
lang bis nach vorne schleppte. 

Glücklich nahm die Dame aus 
Amstetten ihr Gepäck wieder in 
Empfang und wollte dem Eisen- 
bahner ein Trinkgeld geben. „Aber 
nein“, wehrte der ab, „das ist 
doch nur selbstverständlich....” 

Ist es so selbstverständlich? 
Wenn ja, dann wohnen wir in 
einem liebenswerten Land, das 
ganz zu Recht heute seinen 

Feiertag hat... 

Es war der Eisenbahner aus der 
Ermittlungskanzlei, und in der 
Hand hielt er den vermißten 
Koffer... 

Durch einen Irrtum war das 
Gepäckstück von Ossiäch nicht in 
die Bundeshauptstadt, sondern 
zuerst nach Graz geschickt wor- 
den. Als der Koffer dann aber 
eintraf, machte sich der Beamte 
einfach auf den Weg - immerhin 
vom Südbahnhof nach Hernals, 
das ist mit der Straßenbahn vier- 
zig Minuten... 

Belohnung wollte der Eisenbah- 
ner keine. 

Er meinte nur: Hier sei doch 
ein Versehen der Bundesbahnen 
vorgelegen, daher sei es seine 
Pflicht gewesen, die Sache so 
schnell wie möglich in Ordnung 
zu bringen. 

Einer Pensionistin ist ein Stein 
vom Herzen gefallen. 

Und obwohl sie nach ihrem 
Urlaub schwer erkrankte, hat sie 
dieses Erlebnis nicht vergessen 
und es mir jetzt im nachhinein 
mitgeteilt, 

Ich hielt es wert, eine Sonn- 
tagsgeschichte draus zu machen. 

geben, wie sehr ich von der zuvorkommenden Be- 
handlung im Bf Grein-Bad Kreuzen beeindruckt 
bin. 

Da ich von Grein mehrere Ausflüge mit der 
Eisenbahn unternahm, hatte ich Gelegenheit das 
Verhalten Ihrer Beamten an mir selbst sowie auch 
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an anderen Urlaubern (Engländer und Deutsche) 
zu studieren. 

Besonders möchte ich den Fahrdienstleiter, 
Herrn Anderl (dessen Namen ich in Erfahrung 
bringen konnte), erwähnen, der in äußerst höfli- 
cher und entgegenkommender Weise Auskunft gab 
und behilflich war. 

Da es ja heute selten ist, solche Freundlichkeit 
serviert zu bekommen, beglückwünsche ich Sie zu 
solchen Beamten. 

Es war mir ein herzliches Bedürfnis Ihnen 
dies mitzuteilen und zeichne 

hochachtungsvoll 

KH, 

Bei dem namentlich genannten Fdl Anderl 
handelt es sich um den BB-Revidenten Johann An- 
derl des Bf Grein-Bad Kreuzen. 

». » „ Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für die 
freundliche Hilfe, die Sie einer alten Frau am 
27. August zukommen ließen. Ich war verzweifelt, 
da ich keine telephonische Verbindung bekam und 
der Zug in 1 Minute abfuhr. Sie kamen als retten- 
der Engel und erledigten den Anruf. Der Hauswart 
brachte alles in Ordnung. Ich kann Ihnen nicht ge- 
nug danken, wünsche nur es gäbe mehr solche 
hilfsbereite Menschen in unserer Zeit. 

Meine Bekannten, denen ich den Fall erzähl- 
te, waren begeistert. Bleiben Sie immer so gut und 
hilfsbereit. Seien Sie nochmals herzlichst bedankt 
für Ihre Hilfe. 

Mit freundlichen Grüßen 
B. J.“ 

Es handelte sich um Revident Helmut Wöltfl, 
Bf Wien Südbf, welcher am 27. August d. J. Zug 
E 951 abfertigte. 

». » . Ich erlaube mir, der geehrten Direktion 
der OBB in Villach, mitzuteilen, daß durch Herrn 
Rev. Franz Riedl, stationiert am Bf in Tarvis, mir 
eine große Hilfe bezüglich Weiterfahrt erteilt 
wurde. 

Mit meiner Tochter von Mailand kommend 
am 29. Oktober 1972 fuhren wir bis Venedig mit 
Ankunft zirka 13.45 Uhr. Wir hatten Verspätung 
und erreichten leider den sog. Romulus-Zug in 
Venedig nicht mehr. Kurz entschlossen setzten wir 
uns in den nächsten Zug und fuhren bis Udine — 
anschließend mit einem Personenzug bis Tarvis — 
um ev. einen Anschlußzug nach Klagenfurt zu er- 
reichen. Leider sollten wir bis nach Mitternacht 
warten. 

Zufällig trafen wir Hr. Rev. Riedl, der uns 
höflichst und liebenswürdigst zu Hilfe kam, und 
zwar per Telefon die OBB Klagenfurt anrief, die- 
selbe — hilfsbereit — meinen Gatten im Unfall- 
krankenhaus in Klagenfurt benachrichtigte, daß er 
uns mit dem Wagen abholen sollte — es klappte — 
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und 1 Stunde später fuhren wir schon per Pkw 
nach Hause. 

Und dies alles ohne Bezahlung ? 
Ich wollte die Spesen bezahlen — ich erlaubte 

mir Hr. Rev. Riedl zu einem Glas Wein einzula- 
den — vergeblich. Hervorzuheben ist noch die 
unheimliche Ruhe und Entscheidungskraft dieses 
Herrn. 

Da wir am Montag früh arbeiten mußten, 
wußte ich diesen ‚Dienst am Kunden‘ sehr zu 
schätze... 

Es dankt herzlichst Familie R.“ 

Hier war es Rev. Franz Riedl, BB-Vertretung 
Tarvisio C., der wesentlich zur Hebung des Images 
der OBB beitrug. 

  

„Dank an einen OBB-Schaffner. 

Vergangenen Samstag abend vergaß ich beim 
Kartenlösen am Bf-Schalter in Velden meinen Per- 
sonal- und Seniorenausweis. Er fehlte mir, als ich 
ihn bei der Fahrkartenkontrolle im Zug vorweisen 
sollte. Der diensthabende Oberschaffner erkannte 
die Situation jedoch sofort, machte keine Miene, 
mich zu beanstanden, sondern versprach, er werde 
gleich im Bf Pörtschach nach Velden rückrufen und 
die Nachsendung des Ausweises schon mit dem 
nächsten Zug (Eilzug Lienz—Graz) veranlassen. 
Bald nach Pörtschach verständigte er mich bereits 
von dem Erfolg und mit dem Bescheid, den nach- 
folgenden Eilzug in Klagenfurt abzuwarten, der 
Ausweis werde in der Fahrdienstleitung abhol- 
bereit sein. Soweit kam es aber gar nicht; der 
Oberschaffner überreichte ihn mir bereits am 
Bahnsteig mit freundlichen Worten. Es ist mir ein 
Bedürfnis, dieses sehr dankenswerte entgegenkom- 
mende Dienstverhalten einer breiten Öffentlichkeit 
mitzuteilen. 

Dr. A. W., Klagenfurt“ 

Es handelt sich um den Oberschaffner Josef 
Arthold, Bf Klagenfurt Hbf, der sich hier kunden- 
freundlich verhielt.
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„Sehr geehrter Herr Fahrdienstleiter ! 

Sie haben am 26. September um 14.20 Uhr 
auf meine Bitte eine 75-jährige Dame, die aus der 
Slowakei gekommen ist, auf die allerhöflichste und 
freundlichste Art empfangen. Vielleicht erinnern 
Sie sich, daß ich Sie gebeten habe. Ich hätte die 
Dame abholen sollen und hatte zugleich einen 
Todesfall in der Wohnung. Ihnen gebührt für Ihre 
Höflichkeit ein Orden. 

Mit bestem Gruß M. E., Wien“ 

Es war Inspektor Herbert Eder des Bf Prater- 
stern, der sich der Reisenden in liebenswürdiger 
Weise angenommen und zur Lösung einer unan- 
genehmen Situation beigetragen hat. 

„Sehr geehrte Herren, 

wir übersenden Ihnen anbei einen Hörerbrief und 
hoffen, daß er Ihnen Vergnügen bereiten. wird. 
Immerhin beweist er, wie dankbar gut bediente 
Konsumenten sein können. 

Mit besten Empfehlungen 
Dr. Jörg Mauthe 

REDAKTION ‚WATSCHENMANN’“ “ 

„Sehr geehrte Herren ! 

Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck 
eines ‚Engels unterm Amtskappel‘. 

Gestern, 24. Oktober, fuhren wir mit dem 
‚Ljubljana Expreß‘, Wagen 381, nach Wien. In 
Graz stieg 18.20 Uhr ein junger Schaffner zu, 
ging durch die Waggons und ließ sich die 
Fahrkarten zeigen. Auf unsere leichte Verwun- 
derung entschuldigte er sich, er möchte nur 
wissen, wo die einzelnen Passagiere ausstiegen, 
um eventuell aufmerksam zu machen oder behilf- 
lich zu sein. Dabei bemerkte er, daß die Beleuch- | 
tung in unserem Abteil ziemlich düster war und 
wir kalt hatten. Ohne, daß wir ihn darum ge- 
beten hätten, kam er bald mit zwei stärkeren 
Glühbirnen und wechselte aus, wobei er sorg- 
fältig den Sitz, auf den er stieg, mit Papier 
belegte. Gleichzeitig stellte er die Heizung an. 
Wir waren drei Damen im Abteil, davon zwei 
mit Seniorenausweis. In Meidling kam er, holte 
den Koffer der einen, am Südbf unsere beiden. 
Als ich ihm erschüttert Trinkgeld in die Tasche 
stecken wollte, lehnte er ‘ganz erschreckt ab: 

Seite.17 

‚Bitte nicht ! Ici möchte nur, daß die Fahrgäste 
im Zuge sich wohl fühlen !‘ 

Wie sollen wir uns revanchieren ? 

Vielleicht so ? 

Dr. M. F., Wien“ 

Hörfunksendung „Der Watschenmann“, Sonntag, 
den 26. November 1972 

Sprecher: Jedes Ding hat zwei Seiten. 

Sprecher: Unsere Bundesbahn auch. 
Sprecher: Eine Dame ruft um 8 Uhr abends die 

Fahrdienstleitung der ÖBB in Vöcklabruck 
an, um eine Zugverbindung zu erfragen, 
die ihr eine zeitgerechte Ankunft in Kla- 
genfurt sichert. 

Anruferin: Wissen Sie, es ist sehr wichtig, ich 
muß nach Klagenfurt ! 

Sprecher: Trotz der späten Stunde war der Beam- 
te sofort zur Auskunft bereit. 

Beamter: Gnädige Frau, geben Sie mir bitte Ihre 
Telephonnummer. Ich rufe Sie in einigen 
Minuten zurück. Ich könnte Ihnen in der 
Eile nicht alle möglichen Verbindungen exakt 
heraussuchen. 

Sprecher: Der Rückruf mit detaillierter Aus- 
kunft erfolgte prompt! Höflich und genau ! 
Dieser kundendienstfreundliche Beamte ist 
Herr Strasser von der Fahrdienstleitung Vöck- 
labruck. Ihm verliehen wir die kleine, sil- 
berne Unsichtbare mit dem einfachen Hoch- 
ruf! 

  

Revident Hermann Strasser, Vöcklabruck 

  

  

) zeig im Verkehr mit Bahnbenützern, daß Du gute 
Umgangsformen hast. Sprich nicht im Dialekt, denn 

@ nicht jeder Reisender oder Verfrächter stammt aus 
dem gleichen Teil Österreichs wie Du. Ein Ausländer 

aber, auch wenn er Deutsch kann, versteht Deinen Dialekt zumeist überhaupt nicht.    
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6. Unfallverhütung 

Ergänzend zu der im Verkehrs-Unterrichts- 
blatt 12. Stk. aus 1972 veröffentlichten Statistik 
über die positive Auswirkung des Tragens der 
Schutzhelme beim Verschub wurde eine Detailaus- 
wertung für den Bahnhofsdienst durchgeführt. 

Personalunfälle mit Kopfverletzungen der Ver- 
schieber im Bahnhofdienst 
  

  

1. Halbjahr 1971 1.» Halbjahr 1972 

Personal- Anzahl Rate Personal- Anzahl Rate 
stand stand 

4846 28 5,8 4866 9 1,8 

  

Wie sich aus dieser Gegenüberstellung er- 
gibt, ist die Zahl der Kopfverletzungen der Ver- 
schieber des Bf-Dienstes im Vergleichszeit- 
raum von 28 auf 9, also um 19 abgesunken, das 
bedeutet einen Rückgang um 67,9%. 

Der Kluge trägt Schutzhelm ! 

Im Oktober 1972 haben sich leider wieder 
folgenschwere Unfälle erreignet, die ausschließlich 
auf mangelnde Vorsicht der Verunglückten zu- 
rückzuführen sind. 

Hier einige Auszüge aus den Meldungen der 
Sicherheitsbeamten: 

a) Am 19. Oktober um 5.38 Uhr wurde in einem 
Wiener Kopfbf der Wagenreiniger F. St., geb. 
5. Juli 1933, BE: 1970, verh./2 Kinder, von 
einem auf Gleis 2 einfahrenden Lz überfahren 
und auf der Stelle getötet. 

St. hatte Auftrag, einen auf Gleis 9 ste- 
henden Wagen zu reinigen, der danach auf 
Gleis 3 bereitgestellt werden sollte. Er begab 
sich allein von der nächst Gleis 4 befindlichen 
Unterkunft in Richtung Gleis 3 und blieb vor 
Gleis 2 stehen, um einen aus Gleis 1 ausfah- 
renden Personenzug vorbeifahren zu lassen. 
Anschließend trat er — abgelenkt vom Moto- 
renlärm des Tfz des ausfahrenden Zuges —, 
ohne auf den herannahenden Lz zu achten, 
etwa 5 m vor diesem gedankenlos in das 
Gleis 2, so daß.der Tfzf den Unfall trotz so- 
fort eingeleiteter Schnellbremsung nicht mehr 
verhindern konnte. Zur Bergung des unter 
dem Tfz liegenden Toten mußte die Feuer- 
wehr eingesetzt werden. 

b) Am 30. Oktober um 22.30 Uhr wurde eben- 
falls in dem unter a) angeführten Bf der Ver- 
schieber A. R., geb. 1939, BE: 1972, beim 
unachtsamen Überschreiten des Gleises 4 von 
einem aus dem Zugförderungsbereich kom- 
menden, in die Halle fahrenden 'Tfz der Reihe 
2143 niedergestoßen und schwer verletzt. Der 

Bedienstete erlitt Abtrennung des linken Vor- 
fußes und Kopfverletzungen. 

Das Tfz der örtlichen Verschubreserve 
hatte eine Garnitur auf Gleis 3 abgestellt und 
war anschließend bis in Höhe der Verschieber- 
unterkunft gefahren. R. stieg vom Tfz ab 
und sagte zum Tfzf, daß er in die Unterkunft 
gehen wolle. Der Tfzf fragte sodann R., ob 
er die Entkupplungsstange mitnehme, was 
dieser verneinte. Der Verschieber eilte sodann 
gedankenlos — ohne auf das herannahende 
Tfz zu achten — über Gleis 4 in Richtung 
Unterkunft. Als der Tfzf des mit zirka 
20 km/h fahrenden Tfz plötzlich den über 
Gleis 4 laufenden Bediensteten wahrnahm, 
leitete er Schnellbremsung ein. Er konnte je- 
doch nicht verhindern, daß R. kurz vor dem 
Verlassen des Gefahrenbereiches vom Tfz er- 
faßt und in das Gleis geschleudert wurde. 

c) Am 21. Oktober um 19.00 Uhr erlitt im Bf 
S. ein als Hemmschuhleger verwendeter Ver- 
schieber, geb. 1930, Abtrennung beider End- 
glieder des Ring- und kleinen Fingers der 
linken Hand. Der Unfall hatte 60 Tage Ar- 
beitsunfähigkeit zur Folge. 

Kurz vor dem Auflegen eines Hemm- 
schuhes kam der Bedienstete infolge Ausrut- 
schens zu Sturz. Fast in liegender Haltung 
drehte sich $S. um und legte den Hemmschuh 
im letzten Moment auf. Der Bedienstete hatte 
den Hemmschuh anstatt am Handgriff mit 
der linken Hand vorschriftswidrig am oberen 
Teil angefaßt und so aufgelegt, daß er seine 
Hand nicht mehr rechtzeitig entfernen konnte. 

Diese Art von Unfällen ist vermeidbar, wenn 
die Bediensteten auf ihre persönliche Sicherheit 
bedacht sind (DV V 3, Pkt. 23). 

Insbesondere wurden folgende Bestimmungen 
.der Unfallverhütungsvorschrift A 40 außer acht 
gelassen: 

Zu a) und b): 

Heft 2, Pkt. 2.5.2.4 — „Beim Herannahen von 
Fahrten ist der Gefahrenbereich rechtzeitig 
und raschest zu verlassen. Müssen hiebei an- 
dere Gleise überschritten werden, so ist vor 
jedem dieser Gleise durch Ausschau nach bei- 
den Seiten auf das Herannahen anderer Fahr- 
ten besonders zu achten. Die Vorbeifahrt ist 
grundsätzlich auf Randwegen oder außerhalb 
der Nachbargleise abzuwarten.“ 

Zu 6): 

Heft 3, Pkt. 3.7.2. — „Hemmschuhe sind so recht- 
zeitig aufzulegen, daß der Hemmschuhleger 
von anlaufenden Fahrzeugen nicht gefährdet 
werden kann.“ 

  

Berufskeankheiten ducch geeignete Maßnahmen vechüten, heißt gesund bleiben
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Schwerpunktprogramm Jänner — März 1973 

Bf-Vorstände: Beachtung der korrekten Signalgebung beim 
Verschub 

Fdl und Stww.: Fahrstraßenprüfung und -sicherung 

Zub: Verhalten während der Fahrt: 
Beheizung und Beleuchtung der Personenwagen 

Verschubbedienstete: Freihalten der Bahnbreite — Verschieberbahnsteig 

Tfzf: Einfahrt auf besetztes Gleis oder Stumpfgleis 

Streckenbedienstete: Verständigung der Streckengeher und Führer 
von Gleismeßgeräten 

Kl-Führer: Beförderung von Kl mit Zügen 

  

  

  

Die Lehrbehelfe 

der ÖBB „ube gun 
di 

un ne 6 
ine } ne a 

N RR Lin 
ur ya „us u 

ee 

jür 
des Eisenbahners! 

Erhältlich in der Tarifverkaufsstelle der ÖBB, Wien I, Basa 5255 

Verzeichnis der Lehrbehelfe, enthalten im Almanach der österr. Eisenbahnen 

  

  

  
Während der Heizperiode: Spare mit Beennmaterial! 

Die Temperatur im Dienstraum darf 20° Celsius nicht überschreiten. 
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